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1. Verlängerung der Überbrückungs-

hilfe und des Kurzarbeitergeldes 
 
Die Bundesregierung hat sich auf Maß-
nahmen geeinigt, die den Betroffenen der 
Corona-Pandemie weiter unter die Arme 
greifen sollen. So wird die Inanspruch-
nahme von Überbrückungshilfen bis 
zum 31.12.2020 verlängert. Nach Informa-
tionen der Bundessteuerberaterkammer 
wird das derzeitige Programm für die För-
dermonate Juli bis August 2020 unverän-
dert weitergeführt; die Anträge waren bis 
spätestens 30.9.2020 zu stellen. Anträge 
für die Fördermonate September bis 
Dezember 2020 sind voraussichtlich ab 
Oktober möglich. 

 

Die Bezugsdauer des Kurzarbeitergeldes 
wird für Betriebe, die bis zum 31.12.2020 
Kurzarbeit eingeführt haben, auf bis zu 24 

Monate verlängert (also längstens bis zum 
31.12.2021). Mit dem „Sozialschutzpaket 
II“ wurde bereits eine befristete Erhöhung 
des Kurzarbeitergeldes, das u. a. von der 
Dauer der Kurzarbeit abhängig ist, einge-
führt. Regulär beträgt das Kurzarbeitergeld 
60 % und für Eltern 67 % des Lohnaus-
falls. Nunmehr wird ab dem 4. Monat des 
Bezugs das Kurzarbeitergeld für kinder-
lose Beschäftigte, die derzeit um min-
destens 50 % weniger arbeiten, auf  
70 % und ab dem 7. Monat auf 80 % des 
Lohnausfalls erhöht. Beschäftigte mit Kin-
dern erhalten ab dem 4. Monat des Be-
zugs 77 % und ab dem 7. Monat 87 %. 
Diese Erhöhungen gelten bis 31.12.2021 
für alle, deren Anspruch auf Kurzarbeiter-
geld bis zum 31.3.2021 entstanden ist. 
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2. Jahressteuergesetz 2020 
in Planung 

 
Mit dem sog. Jahressteuergesetz 2020 
(JStG 2020) will die Bundesregierung not-
wendige Anpassungen an EU-Recht und 
die Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs sowie des Bundesfinanzhofs 
vornehmen. Aufgegriffen wurden aber 
auch neue Regelungen. Nachfolgend sol-
len zunächst die für die Steuerpflichtigen 
wichtigsten Änderungen aufgezeigt wer-
den. 
 
Neuregelung des Investitionsabzugsbe-
trags: Die Planungen sehen vor, den In-
vestitionsabzugsbetrag von 40 % auf 50 % 
anzuheben. Investitionsabzugsbeträge 
und Sonderabschreibungen sollen künftig 
auch für vermietete begünstigte Wirt-
schaftsgüter uneingeschränkt gelten. Das 
gilt unabhängig von der Dauer der jeweili-
gen Vermietung. Somit sind künftig - im 
Gegensatz zur bisherigen Regelung - 
auch längerfristige Vermietungen für mehr 
als drei Monate unschädlich. 
 
Bislang gelten für die einzelnen Einkunfts-
arten unterschiedliche Betriebsgrößen-
merkmale, die für die Inanspruchnahme 
des Investitionsabzugsbetrags nicht über-
schritten werden dürfen. Künftig soll für 
alle Einkunftsarten eine einheitliche Ge-
winngrenze i. H. v. 150.000 € für die Inan-
spruchnahme von Investitionsabzugsbe-
trägen gelten. 
 
Anmerkung: Diese Änderung gilt gleich-
ermaßen auch für die Inanspruchnahme 
von Sonderabschreibungen von bis zu  
20 %. 
 
Insbesondere im Rahmen von Betriebs-
prüfungen wurde die „nachträgliche“ Bean-
tragung des Investitionsabzugs in An-
spruch genommen, um festgestellte 
Mehrergebnisse auch noch nach Anschaf-
fung eines Wirtschaftsguts zu kompensie-
ren. Eine Neuregelung verhindert die Ver-
wendung von Investitionsabzugsbeträgen 
für Investitionen, die zum Zeitpunkt der 
Geltendmachung bereits angeschafft oder 
hergestellt wurden. 

In Zukunft soll sichergestellt werden, dass 
der Investitionsabzugsbetrag nur demjeni-
gen gewährt wird, der auch tatsächlich In-
vestitionen tätigt. So kann er auch nur für 
Investitionen eines Mitunternehmers in 
seinem Sonderbetriebsvermögen verwen-
det werden. 
 
Die Neuregelungen zum Investitionsab-
zugsbetrag und der Sonderabschreibung 
sollen bereits in nach dem 31.12.2019 en-
denden Wirtschaftsjahren gelten. 
 
Steuerbegünstigte Zusatzleistungen 
des Arbeitgebers: Mit einer neuen Rege-
lung soll für das gesamte Einkommensteu-
ergesetz klargestellt werden, dass nur Zu-
satzleistungen des Arbeitgebers – also 
Leistungen, die zusätzlich zum ohnehin 
geschuldeten Arbeitslohn gezahlt werden 
– steuerbegünstigt sind. Leistungen wer-
den nur dann „zusätzlich zum ohnehin ge-
schuldeten Arbeitslohn“ erbracht, wenn  
· die Leistung nicht auf den Anspruch auf 

Arbeitslohn angerechnet,  
· der Anspruch auf Arbeitslohn nicht zu-

gunsten der Leistung herabgesetzt,  
· die verwendungs- oder zweckgebun-

dene Leistung nicht anstelle einer  
bereits vereinbarten künftigen Erhöhung 
des Arbeitslohns gewährt und  

· bei Wegfall der Leistung der Arbeitslohn 
nicht erhöht wird.  

 
Hier hatte der Bundesfinanzhof mit Urtei-
len vom 1.8.2019 eine andere Auffassung 
vertreten. Die Neuregelung ist erstmals 
auf Leistungen, die in einem nach dem 
31.12.2019 endenden Lohnzahlungszeit-
raum zugewendet werden, zu gebrauchen. 
 
Steuerfreie Zuschüsse zum Kurzarbei-
tergeld: Durch das Corona-Steuerhilfege-
setz wurde eine begrenzte und befristete 
Steuerbefreiung für Zuschüsse des Arbeit-
gebers zum Kurzarbeitergeld eingeführt. 
Die Befristung wird durch das JStG 2020 
um ein Jahr verlängert. Die Steuerfreiheit 
gilt damit für Lohnzahlungszeiträume, die 
nach dem 29.2.2020 beginnen und vor 
dem 1.1.2022 enden. 
 



 

 

Verbilligte Wohnungsüberlassung: Bei 
einer verbilligten Überlassung einer Woh-
nung zu weniger als 66 % der ortsüblichen 
Miete ist eine generelle Aufteilung der Nut-
zungsüberlassung in einen entgeltlich und 
einen unentgeltlich vermieteten Teil vorzu-
nehmen, wobei nur die auf den entgeltlich 
vermieteten Teil der Wohnung entfallen-
den Werbungskosten von den Mieteinnah-
men abgezogen werden können. 
 
Mit einer Änderung im Einkommensteuer-
gesetz wird die Grenze für die generelle 
Aufteilung der Wohnraumüberlassung ab 
dem Veranlagungszeitraum 2021 in einen 
entgeltlich und in einen unentgeltlich ver-
mieteten Teil auf 50 % der ortsüblichen 
Miete herabgesetzt. Beträgt das Entgelt  
50 % und mehr, jedoch weniger als 66 % 
der ortsüblichen Miete, ist eine sog. Total-
überschussprognoseprüfung vorzuneh-
men.  
 
Fällt diese Prüfung positiv aus, wird Ein-
kunftserzielungsabsicht angenommen und 
der volle Werbungskostenabzug gewährt. 
Bei einem negativen Ergebnis ist von einer 
Einkunftserzielungsabsicht nur für den ent-
geltlich vermieteten Teil auszugehen, für 
den die Werbungskosten auch nur anteilig 
abgezogen werden können. 
 
Weitere Änderungen sind bei der Umset-
zung des sog. Mehrwertsteuer-Digitalpa-
kets und die Konkretisierung zur Rückwir-
kung einer Rechnungskorrektur ge-
plant. 
 
Bitte beachten Sie: Diese Informationen 
wurden dem „Regierungsentwurf des JStG 
2020“ entnommen. Bis zur Verabschie-
dung des Gesetzes können und werden 
sich vermutlich noch Änderungen erge-
ben. Über die einzelnen Neuregelungen 
informieren wir Sie, sobald das Gesetzes-
paket verabschiedet wurde und sie in Kraft 
treten.  
 
 

3. Fortführung der Tätigkeit trotz Ver-
äußerung der freiberuflichen Praxis 

 

Bei der Veräußerung einer Praxis aus ei-
ner selbstständigen Tätigkeit entsteht i. d. 
R. ein steuerlich zu berücksichtigender 
Veräußerungsgewinn. Damit dieser auch 
steuerbegünstigt behandelt wird, müssen 
die bisherige Tätigkeit für eine gewisse 
Zeit in dem örtlichen Bereich eingestellt 
sowie die wesentlichen Betriebsgrundla-
gen veräußert werden. Dazu gehören 
auch die immateriellen Wirtschaftsgüter, 
wie z. B. ein Mandanten- oder Patienten-
stamm und der Praxiswert. 
 
Unschädlich für eine steuerbegünstigte 
Veräußerung ist, wenn zwar die eigentli-
che Praxis veräußert wurde, die bisherige 
Tätigkeit aber geringfügig von dem Veräu-
ßerer weitergeführt wird. Dies gilt jedoch 
nur, solange die darauf entfallenden Um-
sätze in den letzten drei Jahren weniger 
als 10 % der gesamten Einnahmen aus-
machen.  
 
Die Finanzverwaltung ging bisher davon 
aus, dass die Hinzugewinnung neuer Man-
date im Rahmen der geringfügigen Tätig-
keit einen schädlichen Vorgang bei der be-
günstigten Praxisveräußerung darstellt. 
Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs in 
seinem Urteil vom 11.2.2020 schadet das 
Ausnutzen alter Beziehungen, um neue 
Mandate hinzuzugewinnen, nicht dem Vor-
gang der steuerbegünstigten Veräuße-
rung, solange der geringfügige Umfang 
nicht überschritten wird. Dem hat sich nun-
mehr die Finanzverwaltung mit Schreiben 
vom 14.5.2020 angeschlossen. 
 
 

4. Steuerliche Behandlung der Imple-
mentierung einer TSE bei Kassen-
systemen 

 
Das sog. „Kassengesetz“ verpflichtet zum 
Schutz von elektronischen Aufzeichnun-
gen von Kasseneinnahmen zu einer 
„Technischen Sicherheitseinrichtung“ 
(TSE). Eine TSE besteht i. d. R. aus ei-
nem Sicherheitsmodul, einem Speicher-
medium und einer einheitlichen digitalen 
Schnittstelle.  
 



 

 

Die TSE ist zwar ein selbstständiges Wirt-
schaftsgut, es ist allerdings nicht selbst-
ständig nutzbar. Die Aufwendungen für die 
Anschaffung der Hardware sind über die 
betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von 3 
Jahren abzuschreiben. Ein Sofortabzug  
oder die Bildung eines Sammelpostens ist 
nicht zulässig.  
 
Bei einer TSE, die als Hardwarelösung in 
ein bestehendes Wirtschaftsgut eingebaut 
wird, sind die Aufwendungen für die Si-
cherheitseinrichtung als nachträgliche An-
schaffungskosten des jeweiligen Wirt-
schaftsguts zu berücksichtigen und über 
dessen Restnutzungsdauer abzuschrei-
ben.  
 
Entgelte für eine cloudbasierte TSE, die 
monatlich zu zahlen sind, können sofort 
als Betriebsausgaben abgezogen werden. 
Die Aufwendungen für die Implementie-
rung der einheitlichen digitalen Schnitt-
stelle, die die TSE an ein elektronisches 
Aufzeichnungssystem sowie an die Fi-
nanzverwaltung für Kassensysteme anbin-
det, gelten als Anschaffungsnebenkosten 
des Wirtschaftsguts „TSE“. 
 
Vereinfachungsregelung: Mit Schreiben 
vom 21.8.2020 akzeptiert die Finanzver-
waltung, dass Kosten für die erstmalige 
Ausrüstung bestehender Kassen oder 
Kassensysteme mit einer TSE sowie die 
erstmalige Implementierung einer einheitli-
chen digitalen Schnittstelle in voller Höhe 
als Betriebsausgaben abgezogen werden 
können.  
 
 

5. Kommission empfiehlt schrittweise 
Anhebung des Mindestlohns 

 
Laut einer Empfehlung der Mindestlohn-
kommission vom 1.7.2020 soll der gesetz-
liche Mindestlohn in mehreren Stufen an-
gehoben werden. Seit dem 1.1.2020 liegt 
dieser bei 9,35 € brutto. In den nächsten 
Stufen steigt der Mindestlohn zum 
1.1.2021 auf 9,50 €, zum 1.7.2021 auf 
9,60 € und zum 1.1.2022 auf 9,82 €. Ab 
dem 1.7.2022 soll er dann 10,45 € brutto 
betragen.  

Der gesetzliche Mindestlohn gilt für alle 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer über 
18 Jahre. Unter bestimmten Vorausset-
zungen haben auch Praktikantinnen und 
Praktikanten Anspruch auf Mindestlohn. 
Ausgenommen vom Erhalt des Mindest-
lohns sind z. B. Auszubildende, ehrenamt-
lich Tätige, Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer an einer Maßnahme der Arbeitsförde-
rung und Angestellte mit Branchentarifver-
trägen.  
 
Besondere Beachtung kommt hier den ge-
ringfügig Beschäftigten, den sog. Minijob-
bern, zu. Bei Verträgen mit Minijobbern 
sollte überprüft werden, ob durch den Min-
destlohn die Geringfügigkeitsgrenze von 
450 € pro Monat überschritten wird.  
 
 

6. Ausschluss der Erstausbildungs-
kosten als Werbungskosten  

 
Als Erstausbildung gilt jede Ausbildung, 
die nach dem regulären Schulabschluss 
angefangen und durch eine Abschlussprü-
fung, welche die Befähigung erteilt in dem 
angestrebten Beruf zu arbeiten, beendet 
wird. Wenn für die Ausübung eines Berufs 
nach dem Bachelor- auch noch ein Mas-
terabschluss erforderlich ist, wie z. B. beim 
Beruf des Lehrers, so gilt auch der Master 
als Teil der Erstausbildung. Zwischen den 
Abschnitten einer mehraktigen Berufsaus-
bildung muss ein enger zeitlicher und 
sachlicher Zusammenhang liegen. Eine 
Zweitausbildung, deren Kosten unstreitig 
als Werbungskosten angesetzt werden 
können, liegt eher dann vor, wenn diese 
neben der eigentlichen Berufstätigkeit aus-
geübt wird und hinter dieser zurücktritt. 
 
Der BFH hat am 12.2.2020 entschieden, 
dass kein Werbungskostenabzug für die 
entstandenen Aufwendungen der Erstaus-
bildung möglich ist. Das gilt allerdings 
nicht für Erstausbildungen, welche im 
Rahmen eines Dienstverhältnisses stattfin-
den, da hier direkte Werbungskosten für 
steuerpflichtige Einnahmen vorliegen. Ein 
Ansatz kann in anderen Fällen höchstens 
als Sonderausgabe in Höhe von maximal 
6.000 € erfolgen. 



 

 

7. Vorsteuerabzugsberechtigung für 
Renovierungskosten eines Home-
office 

 
Wird eine als Homeoffice genutzte Woh-
nung im Rahmen einer unternehmerischen 
Tätigkeit vermietet, kann die Umsatzsteuer 
grundsätzlich als Vorsteuer steuerlich an-
gesetzt werden. Dazu zählen neben Auf-
wendungen für Renovierungsarbeiten an 
ausschließlich beruflich genutzten Räu-
men, wie Büro- und Besprechungsräume, 
auch Renovierungskosten an Sanitärräu-
men. Ausgenommen sind nach Auffas-
sung des Bundesfinanzhofs (BFH) in sei-
nem Urteil vom 7.5.2020 jedoch Aufwen-
dungen für ein mit Dusche und Bade-
wanne ausgestattetes Badezimmer, da 
dies dem privaten Bereich zuzuordnen ist.  

Im verhandelten Fall ging es um Kosten, 
die für die Renovierung einer Einlieger-
wohnung, welche der Vermieter zur 
Homeoffice Tätigkeit umsatzsteuerpflichtig 
an seinen Arbeitgeber vermietete, angefal-
len waren. Teil der Renovierungsarbeiten 
war auch ein Badezimmer mit Dusche und 
Badewanne. Das Urteil des BFH stellt 
hierfür allerdings die berufliche Nutzung 
der als Homeoffice vermieteten Räumlich-
keiten in den Fokus. Während sich bei ei-
ner Bürotätigkeit die berufliche Nutzung 
auch auf einen Sanitärraum erstrecken 
kann, ist dies bei einem mit Dusche und 
Badewanne ausgestatteten Badezimmer 
nicht der Fall. 
 

 
 

  
 Fälligkeitstermine  Fällig am 
  

Umsatzsteuer (mtl.), Lohn- u. Kirchenlohnsteuer,  
Soli-Zuschlag (mtl.) 
 

12.10.2020 

Sozialversicherungsbeiträge 
 

28.10.2020 
 

  
 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB  
 maßgeblich für die Berechnung 
 von Verzugszinsen 

 seit 1.7.2016 = - 0,88 % 
 1.1.2015 – 30.6.2016 = - 0,83 % 
 1.7. – 31.12.2014 = - 0,73 % 
 1.1. – 30.6.2014 = - 0,63 % 

 
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 

http://www.bundesbank.de/Basiszinssatz 
 

    

 Verzugszinssatz 
 ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

 Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
 Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern  

(abgeschlossen bis 28.7.2014): Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 
 (abgeschlossen ab 29.7.2014): Basiszinssatz + 9 Prozentpunkte 

zzgl. 40 € Pauschale 
 

 
 Verbraucherpreisindex 
 (2015 = 100) 

2020: Juli = 106,1; Juni = 106,6; Mai = 106,0; April = 106,1; März = 105,7; 
Februar = 105,6; Januar = 105,2 
2019: Dezember = 105,8; November = 105,3; Oktober = 106,1;  
September = 106,0; August = 106,0 
 

Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:  
https://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex 

  
 

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 

http://www.bundesbank.de/Basiszinssatz
https://www.destatis.de

